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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.12.1950

Norm

EO §7 Da

Rechtssatz

Die im § 7 EO angeführten Nachweise sind nur dann erforderlich, wenn die Vollstreckbarkeit eines Anspruches im

Exekutiostitel selbst, und nicht etwa in einem nachher abgeschlossenen Vergleich, von einem seitens des Berechtigten

zu beweisenden Eintrittes einer Tatsache oder von einer vorangegangenen Leistung abhängig gemacht wird.

Entscheidungstexte

2 Ob 580/50
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